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 Veröffentlicht am 29.10.1996

Index

L70109 Betriebszeiten Ladenschluß Öffnungszeiten Wien

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

50/02 Sonstiges Gewerberecht

Norm

B-VG Art140 Abs1;

B-VG Art7 Abs1;

LSchlG §4 Abs5 idF 1989/633a;

LSchlG §4 Abs7 idF 1989/633a;

ÖffnungszeitenG §4 Abs5;

ÖffnungszeitenG §4 Abs7;

ÖffnungszeitenV Wr 1990 §12 Abs3;

Rechtssatz

Der VwGH hält die unterschiedlichen Regelungen der Ö@nungszeiten für Verkaufsstellen für Lebensmittel

(ausgenommen Süßwaren) einerseits und für sonstige Verkaufsstellen andererseits nicht für unsachlich. Gegen die

Gesetzmäßigkeit des § 4 Abs 5 zweiter Halbsatz und des § 7 Ladenschlußgesetz idF 1989/633a (nunmehr

ÖffnungszeitenG) sowie des § 12 Abs 3 Wr ÖffnungszeitenV 1990 bestehen daher keine Bedenken.
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